
 

   

 
Untere Flurbereinigungsbehörde  
 
 
 
Flurbereinigung Dornstadt-Temmenhausen (DB/A8) 
Verfahrensnummer 3129 
Alb-Donau-Kreis 
 
 

Wege- und Gewässerplan  
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
 
 
UVP-Verträglichkeitsprüfung, Erörterungstermin 

Für Planungen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens kann auf Grund § 18 Abs. 2 
Satz 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) auf die Durchführung eines 
Erörterungstermins verzichtet werden. 
 
Die UVP-Verträglichkeitsprüfung im Flurbereinigungsverfahren Dornstadt-Temmenhausen 
(DB/A8) erfolgt ohne Erörterungstermin.  
 


